
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/3/20 16Bkd2/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1964

Norm

DSt 1990 §3

RAO §10

Rechtssatz

Da die vom Disziplinarbeschuldigten im P5egschaftsverfahren gleichzeitig vertretenen Parteien insoweit das gleiche

Ziel verfolgten, als ihr Bestreben dahin ging, den Kindern eine Heimunterbringung zu ersparen und der Beschuldigte

aus diesem Grund beide Vertretungen übernahm, bleibt sein Verschulden erheblich hinter dem Verschulden zurück,

das Rechtsanwälten sonst in typischen Fällen einer Doppelvertretung anzulasten ist.
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